Name der entgegennehmenden Gemeinde Gemeindekennzahl Betriebsstatte (Sitz)
Stadt Eschweiler 05354012 GewA 1
Gewerbe.Anme|dung nach § 14 GewO oder § 55 ¢ GewO Bitte vollstandig und gut lesbar ausfiillen sowie

die zutreffenden Késtchen ankreuzen

Bei Personengesellschaften (z. B. OHG) ist fiir jeden geschéftsfilhrenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufiillen. Bei juristischen
Angaben zum Betriebsinhaber Personen ist bei Feld Nr. 3 bis 9 und Feld Nr. 30 und 31 der gesetzliche Vertreter anzugeben (bei inlandischer AG wird auf diese Angaben
verzichtet). Die Angaben fiir weitere gesetzliche Vertreter zu diesen Nummern sind ggf. auf Beiblattern zu ergénzen.

2 Ort und Nr. des Registereintrages

1 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name
mit Rechtsform (ggf. bei GbR: Angabe der weiteren Gesellschafter)

Angaben zur Person

3 |Name 4 |Vornamen 4a Geschlecht
ménnI.D weibI.D

5 |Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen) 6 |Geburtsdatum 7 |Geburtsort und -land

8 |Staatsangehérigkeit(en) deutschl:l andere:
9 |Anschrift der Wohnung (Strae, Haus-Nr., PLZ, Ort)

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: e-mail/web

Angaben zum Betrieb
10 |Zahl der geschéftsfihrenden Gesellschafter (nur bei Personengesellschaften) / Zahl der gesetzlichen Vertreter (nur bei juristischen Personen)

11 Vertretungsberechtigte Person/Betriebsleiter (nur bei inlandischen Aktiengesellschaften, Zweigniederlassungen und unselbstéandigen Zweigstellen)

Name, Vornamen
Anschriften (Stralle, Haus-Nr., Plz, Ort)
12 |Betriebsstétte

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: e-mail/web

13 Hauptniederlassung (falls Betriebsstatte lediglich Zweigstelle ist)

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: e-mail/web

14 |Friihere Betriebsstatte

Telefon-Nr. Telefax-Nr. freiwillig: e-mail/web

Angemeldete Tatigkeit — ggf. ein Beiblatt verwenden (genau angeben: z. B. Herstellung von Mébeln, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Grohandel mit Lebensmitteln usw.;
bei mehreren Tatigkeiten bitte Schwerpunkt unterstreichen)

16 Wird die Tatigkeit (vorerst) im Nebenerwerb betrieben? 17 Datum des Beginns der angemeldeten Tatigkeit
Ja I:I Nein|:|
18 |Art des angemeldeten Betriebes Industrie|:| HandwerkD Handel|:| Sonstiges|:|

19 |Zahl der bei Geschéftsaufnahme tatigen Personen (ohne Inhaber) Vollzeit Teilzeit KeineI:|
Die Anmeldung 20 eine Hauptniederlassung[l eine ZweigniederlassungD eine unselbsténdige ZweigstelleD
wird erstattet fiir 21 ein AutomatenaufstelIungsgewerbeD ein ReisegewerbeD
23 | 24 |Neuerrichtung / Neugriindung Wiedererdffnung nach Verlegung aus einem anderen Meldebezirk| _|
Grund Ubernahme Wechsel der Rechtsform Griindung nach Umwandlungsgesetz (z.B. Verschmelzung, Spaltung)| |
Gesellschaftereintritt] Erbfolge/Kauf/Pacht| |

26 |Name des friiheren Gewerbetreibenden oder friiherer Firmenname

Falls der Betriebsinhaber fiir die angemeldete Tatigkeit eine Erlaubnis bendétigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder Auslander ist:
28 |Liegt eine Erlaubnis vor? JaD NeinDWenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behorde:

29 |Nur fur Handwerksbetriebe Jal:l Neinl:lWenn Ja, Ausstellungsdatum und Name der Handwerkskammer:
Liegt eine Handwerkskarte vor?
30 |Liegt eine Aufenthaltsgenehmigung vor? ‘JaD Neinl:lWenn Ja, Ausstellungsdatum und erteilende Behorde:

nthélt die Aufenthaltsgenehmigung - enn Ja, sie enthalt folgende Auflagen bzw. Beschrankungen:
31 |Enthélt die Aufenthal hmi Ja Nein Wenn Ja, si halt folgende Aufl bzw. Beschrank
eine Auflage oder Beschrankung?

Hinweis: Diese Anzeige berechtigt nicht zum Beginn des Gewerbebetriebes, wenn noch eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle
notwendig ist. Zuwiderhandlungen kénnen mit GeldbuBe oder Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Diese Anzeige ist keine Genehmigung
zur Errichtung einer Betriebsstétte entsprechend dem Planungs- und Baurecht.

[32] [33]

(Datum) (Unterschrift)
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Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz:

Die allgemein bei allen Gewerbeanzeigepflichtigen durchgefiihrte Statistik dient der Gewinnung zuverlassiger, aktueller und
bundesweit vergleichbarer Daten (iber die Gewerbean-, ab- und -ummeldungen. Sie ist unentbehrliche Informationsgrund-
lage flr die Wirtschafts-, Wettbewerbs- und Strukturpolitik.

Rechtsgrundlage der Statistik ist § 14 Abs. 8a der Gewerbeordnung in Verbindung mit dem Gesetz (iber die Statistik fiir
Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz-BStatG). Erhoben werden die Tatbestédnde zu § 14 Abs. 8a Satz 4 Nr. 1 bis 3 Ge-
werbeordnung. GemaR § 14 Abs. 8a der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 15 BStatG besteht fiir die nach § 14 Abs. 1
bis 3 Gewerbeordnung Anzeigepflichtigen Auskunftspflicht. Die Auskunftserteilung erfolgt mit der Gewerbeanzeige. Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung haben gemat § 15 Abs. BStatG keine auf-
schiebende Wirkung.

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsatzlich geheim gehalten. Nur in ausdricklich gesetzlich
geregelten Ausnahmefallen dirfen Einzelangaben lbermittelt werden. Nach § 16 Abs. BStatG ist es moglich, den Hoch-
schulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fur die Durchfiihrung
wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfiigung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur
mit einem unverhaltnismaRig grolem Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet
werden kénnen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht fir die Personen, die Empféanger von Einzelangaben sind.

Die Angaben zu den Feldnummern 1 bis 4, 10 und 12 bis 14 sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchfiihrung
der Erhebung dienen. Die Angabe zu der Feld-Nummer 10 wird nach Abschluss der Prufung der Angaben vernichtet. Die
Ubrigen Angaben zu den Feld-Nummern werden zusammen mit den Angaben zu den Feld-Nummern 15, 18, 19 und 29 und
dem Datum der Aufnahme zur Flhrung einer Adressdatei nach § 13 BStatG verwendet. Darliber hinaus dienen die vorge-
nannten Angaben der Durchfiihrung der Verordnung (EWG) Nr. 2186/93 des Rates vom 22. Juli 1993 Uber die innerge-
meinschaftliche Koordinierung des Aufbaus von Untenehmensregistern fiir statistische Verwendungszwecke (ABI. EG Nr. L
196 S. 1).

Zur technischen Durchfihrung der Erhebung werden fur jedes Unternehmen bzw. fur jeden Betrieb Ordnungsnummern
vergeben. Bei den Unternehmens- und Betriebsstattennummern handelt es sich um laufende, landerspezifische Nummern;
Postleitzahl, Art und Nummer enthalten die Angaben zu den in Feldnummern 1 genannten Registern.

Hinweise:

Diese Anzeige gilt gleichzeitig als Anzeige nach § 138 Abs. 1 der Abgabeordnung bei dem fir den angemeldeten Betrieb
zustandigen Finanzamt; die Ubrigen steuerrechtlichen Vorschriften bleiben jedoch unberihrt. Unberiihrt bleiben auch die
sonstigen offentlich-rechtlichen Pflichten, zum Beispiel nach dem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht oder dem Auf3en-
wirtschafts- und Ausléanderrecht.

Diese Bescheinigung berechtigt insbesondere nicht zum Beginn oder zur Anderung oder Erweiterung oder Verlegung eines
Gewerbebetriebes, wenn dafir eine Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle notwendig ist. Zuwiderhandlun-
gen gegen eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht oder eine Pflicht zur Eintragung in die Handwerksrolle kdnnen mit Geldbule,
in bestimmten Fallen (vergleiche § 148 GewOQ) auch mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Fortsetzung
eines ohne eine etwa erforderliche Erlaubnis oder eine Eintragung in die Handwerksrolle begonnenen Betriebes kann ver-
hindert werden (§ 15 Abs. 2 GewO, § 16 HwO).

Ein Wechsel des Betriebsinhabers (z.B. durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Anderung der Rechtsform) einschlieRlich des Ein- und
Austritts geschaftsfiihrender Gesellschafter bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR), ein Wechsel der Betriebstatigkeit
(z.B. Umwandlung eines GroRhandels in einen Einzelhandel), eine Ausdehnung der Tatigkeit auf Waren oder Leistungen,
die bei Betrieben der angemeldeten Art nicht geschaftsiblich sind (z.B. Erweiterung eines Grof3handels um einen Einzel-
handel), eine Verlegung des Betriebes oder die Aufgabe des Betriebes ist erneut nach § 14 GewO anzuzeigen.

Bei bereits gegriindeten, aber noch nicht im Handelsregister eingetragenen juristischen Personen gilt die Gewerbeanmel-
dung bis zu ihrer Registereintragung nur als Gewerbeanzeige fir die in dem Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung an-
gegebenen Grinder, fur die juristische Person gilt die Gewerbeanmeldung erst dann, wenn der auf der Vorderseite ange-
gebenen Behorde ein Auszug lber die Registereintragung vorgelegt wird, deren Inhalt mit den Angaben in der Gewerbean-
zeige Ubereinstimmt.

Auslander, mit Ausnahme der EU/EWR-Auslander, die in eigener Person im Inland eine gewerbliche Tatigkeit austiben

wollen, bedirfen einer Aufenthaltsgenehmigung der dafiir zustandigen Auslanderbehdérde, nach der ihnen die Ausiibung
des betreffenden Gewerbes auslanderrechtlich gestattet ist.

Gewerbe-Anmeldung.pdf 01-08.09



	geschlecht: Off
	staatsangehörigkeit: Off
	neugründung: Off
	meldebezirk: Off
	erlaubnis: Off
	datum: 
	eingetragene namen: 
	registereintrag: 
	name: 
	vorname: 
	geburtsname: 
	geburtsdatum: 
	geburtsort: 
	andere: 
	anschrift: 
	tel1: 
	telefax1: 
	mail1: 
	gesetzliche vertreter: 
	vertreteungsberechtigte: 
	tel2: 
	telefax2: 
	mail2: 
	hauptniederlassung: 
	tel3: 
	telefax3: 
	mail3: 
	betriebsstätte: 
	tel4: 
	telefax4: 
	mail4: 
	tätigkeit: 
	beginn tätigkeit: 
	handwerkskarte: Off
	aufenthaltsgenehmigung: Off
	beschränkung aufenthaltsgenehmigung: Off
	rechtsform: Off
	gesellschaftereintritt: Off
	umwandlungsgesetz: Off
	erbfolge: Off
	betriebsart: Off
	vollzeit: 
	teilzeit: 
	keine: Off
	niederlassungsart: Off
	automatenaufstellungsgewerbe: Off
	reisegewerbe: Off
	erteilende behörde: 
	früherer firmenname: 
	handwerkskammer: 
	handelnde behörde: 
	beschränkungen: 
	frühere betriebsstätte: 
	fußnote: Gewerbe-Anmeldung.pdf 01-08.09


